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70/05 Schulpflicht

Norm

SchPflG 1985 §8 Abs1 idF 1993/513;

SchPflG 1985 §8 Abs1;

Rechtssatz

Die Voraussetzungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Bedarfes nach § 8 Abs. 1 neue Fassung (BGBl. Nr.

513/1993) des Schulp;ichtgesetzes 1985 blieben gegenüber den früher gegebenen Voraussetzungen für die Aufnahme

in die Sonderschule in § 8 Abs. 1 der alten Fassung des Gesetzes unverändert. Insofern ist die Rechtsprechung zu § 8

Abs. 1 Schulp;ichtgesetz 1985 in der Fassung vor BGBl. Nr. 513/1993 auch für die Rechtslage nach der genannten

Novelle maßgebend.
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